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Bildungs- und Kompetenzzentrum Rhein-Main 

LANDESFACHSCHULE DES KFZ-GEWERBES HESSEN 

 
 

Anmeldung zum AU-Prüfungslehrgang 
ppeerr  MMaaiill::  ffeeiicchhttiinnggeerr@@llaannddeessffaacchhsscchhuullee..ddee  

bbiittttee  vvoollllssttäännddiigg  aauussffüülllleenn  
 
Firma:  ____________________________ Adresse:       ____________________________ 
 
Ort:   ____________________________  Telefon:       ____________________________ 
 
Teilnehmer: ____________________________ Persönliche E-Mail: ____________________________ 
  
Geb.-Datum: ____________________________  
 
Fahrzeugen mit Fremdzündungsmotor         
(Innungsmitglied Frankfurt 178,99 € / Nichtinnungsmitglied 224,37 €)   Termin: _______________ 
 
Fahrzeugen mit Kompressionszündungsmotor und einer zul. GM bis 7,5t mit OBD   
(Innungsmitglied Frankfurt 178,99 € / Nichtinnungsmitglied 224,37 €)   Termin: _______________ 
 
Fahrzeugen mit Kompressionszündungsmotor und einer zul. GM ab 2,8t mit OBD    
(Innungsmitglied Frankfurt 178,99 € / Nichtinnungsmitglied 224,37 €)   Termin: _______________ 
 
Fahrzeugen mit Fremdzündungsmotor und an Fahrzeugen mit  
Kompressionszündungsmotor und einer zul. GM bis 7,5t mit OBD      
(Innungsmitglied Frankfurt 312,61 € / Nichtinnungsmitglied 390,76 €)   Termin: _______________ 
 
Fahrzeugen mit Kompressionszündungsmotor und einer zul. GM bis 7,5t mit OBD 
und an Fahrzeugen mit Kompressionszündungsmotor und einer zul. GM ab 2,8t mit  
OBD (Innungsmitglied Frankfurt 193,28 € / Nichtinnungsmitglied 241,18 €)  Termin: _______________ 
 
Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen MwSt. von 19 %. 

erstmalige Schulung:  □     Wiederholungsschulung:  □  
(bitte Kopie Gesellen/   (bitte die letzte/n Teilnahmebescheinigung/en beifügen!) 
Meisterbrief beifügen)  
 

Anmeldungen ohne die anzufügenden Unterlagen können nicht berücksichtigt werden! 
 

Die Teilnahmebedingungen habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, 
dass ich mit ihrer Geltung einverstanden bin.   

 

 
 
_____________________________________ 
 Datum, Unterschrift und Stempel der Firma 
 

 
 
  
 

Voraussetzung zur Teilnahme an einer AU-Schulung: 
Fachkräfte müssen eine Abschlussprüfung im anerkannten Ausbildungsberuf  

Kraftfahrzeugmechaniker 

Kraftfahrzeugelektriker 

Kraftfahrzeug-Mechatroniker 

Automobilmechaniker 
erfolgreich bestanden haben. 
 
Verantwortliche Personen müssen eine Meisterprüfung im  

Kraftfahrzeugmechaniker-Handwerk 

Kraftfahrzeugelektriker-Handwerk 

Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk/Schwerpunkt Fahrzeugsystemtechnik  
erfolgreich bestanden haben, 
 
Diesen Prüfungsabschlüssen steht gleich der Dipl.-Ing., Dipl.-Ing. (FH) oder Ing. (grad.) oder der staatl. geprüfte Techniker der Fachrichtung Maschinenbau,  
Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik oder Luft- und Raumfahrttechnik / Luftfahrzeugtechnik, sofern der Betreffende nachweislich im Kraftfahrzeugbereich  
(Untersuchung, Prüfung, Wartung o. Reparatur) tätig ist und eine mindestens dreijährige Tätigkeit oder eine Abschlussprüfung in den vorgenannten  
Ausbildungsberufen nachgewiesen werden kann. 

 

mailto:feichtinger@landesfachschule.de
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Bildungs- und Kompetenzzentrum Rhein-Main 

LANDESFACHSCHULE DES KFZ-GEWERBES HESSEN 

 
 

 

Teilnahme- und Zahlungsbedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen und Sachkundeschulungen der 
Landesfachschule des Kfz-Gewerbes Hessen (LFS) 

1. Anmeldung, Vertragsschluss 

Die Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen (Lehrgänge/ Seminare/ Schulungen) muss schriftlich oder in Textform unter Verwendung des 
Anmeldeformulars der LFS erfolgen. Die Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die LFS behält sich 
vor, ein Auswahlverfahren bzw. eine Prüfung von Zulassungs- und Eignungsvoraussetzungen durchzuführen. Erst mit Zugang der verbindlichen 
Teilnahmebestätigung in Textform kommt ein Vertrag über die Teilnahme an der gewünschten Veranstaltung zwischen dem/der Teilnehmer/in und 
der LFS zustande. 

2. Zahlungsbedingungen 

Die Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Rechnung, spätestens bis 14 Tage vor Kursbeginn, unter Angabe der Rechnungsnummer zu zahlen.  

3. Nichtteilnahme 

Bei Rücktritt des Teilnehmers / der Teilnehmerin bis 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung wird die volle Teilnahmegebühr erstattet. Danach 
erheben wir eine Kostenpauschale in Höhe von 50 % der Teilnahmegebühr. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei der 
LFS. Dem/der Teilnehmer/in steht der Nachweis frei, dass der LFS kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 
Der/die Teilnehmer/in kann bis zu drei Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn einen qualifizierten Ersatzteilnehmer benennen. Eine Änderung in der 
Person des Teilnehmers / der Teilnehmerin bedarf der Zustimmung der LFS. 

4. Absage von Veranstaltungen 

Die LFS ist berechtigt, Veranstaltungen bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl oder infolge höherer Gewalt (z.B. Erkrankung des Dozenten) 
abzusagen. Bereits bezahlte Gebühren werden dann erstattet. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer sind ausgeschlossen.  

5. Dozenten-/Trainerwechsel 

Ein Wechsel von Dozenten oder Trainern oder Verschiebungen im Ablaufplan berechtigen weder zum Rücktritt vom Vertrag, noch zur Kündigung 
oder Minderung der Teilnahmegebühr. 

6. Haftung und Haftungsbeschränkungen der LFS 

Die Haftung der LFS für Schäden, insbesondere solche aus Unfällen, Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl ist ausgeschlossen, es sei denn, 
dass der Schaden auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens der LFS oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht. Dieser 
Haftungsausschluss gilt nicht für Ansprüche aus Verletzungen von Körper, Leben und Gesundheit und von wesentlichen Vertragspflichten. 

7. Parken von Pkws auf dem Gelände der LFS 

Teilnehmern ist es unverbindlich und unentgeltlich gestattet, mit einem Pkw auf dem Hofgelände und im Parkhaus der LFS auf den dafür 
vorgesehenen Flächen zu parken, sofern verfügbar. Dies geschieht auf eigene Gefahr. Die Erlaubnis kann jederzeit beschränkt oder entzogen 
werden, beispielsweise bei Großveranstaltungen der Innung. Es gelten die im Kapitel „Haftung und Haftungsbeschränkungen der LFS“ 
beschriebenen Vereinbarungen. Auf dem Gelände der Innung gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Beim Befahren des Geländes ist 
grundsätzlich Schrittgeschwindigkeit einzuhalten und auf Fußgänger und Radfahrer besondere Rücksicht zu nehmen. 

8. Urheberschutz 

Fotografieren sowie die Herstellung von Ton- oder Bildaufnahmen ist in sämtlichen Veranstaltungen untersagt. Sämtliche Veranstaltungsunterlagen 
und verwendete Computersoftware sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige Zustimmung des Urheberrechtsinhabers nicht, auch 
nicht auszugsweise, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. 

9. Datenschutz 

Die Daten des Teilnehmers / der Teilnehmerin werden durch die LFS ausschließlich zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung gespeichert und 
verwendet. Es gelten die datenschutzrechtlichen Informationen gemäß der DSGVO, die auf https://www.kfz-innung-ffm.de/datenschutz eingesehen 
werden können. Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen an Betroffene auch in Papierform. 

10. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Frankfurt am Main sofern der/die Teilnehmer/in oder ein sonstiger aus dem Vertrag Verpflichteter ein Kaufmann, ein Unternehmer, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

11. Salvatorische Klausel 

Der Vorrang der Individualabrede bleibt unberührt (§ 305b BGB). Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam oder nichtig sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.           

https://www.kfz-innung-ffm.de/datenschutz

